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BESCHLUSS

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V

in seiner 315. Sitzung am 25. September 2013

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Oktober 2013

1. Änderung der 3., 4. und 9. Anmerkung nach der Gebührenordnungs-
position 03040

Die Gebührenordnungsposition 03040 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7
zu den Bundesmantelverträgen) berechnungsfähig.
Diese Ausschlüsse finden in versorgungsbereichs-
übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit
angestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 03040 ist im Be-
handlungsfall nicht neben Leistungen gemäß § 6
(Abgrenzungen der fachärztlichen Versorgung) An-
lage 5 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)/Arzt-/
Ersatzkassenvertrag (EKV) berechnungsfähig. Die-
se Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 03040 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen 35111 bis 35113, 35120, 35130, 35131,
35140 bis 35142 und 35150 und nicht neben den
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 30.5,
30.7, 30.9 und 35.2 berechnungsfähig. Diese Aus-
schlüsse finden in versorgungsbereichsübergreifen-
den Berufsausübungsgemeinschaften, Medizini-
schen Versorgungszentren und Praxen mit ange-
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stellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese Leis-
tungen von Vertragsärzten des fachärztlichen Ver-
sorgungsbereiches erbracht werden.

2. Änderung der 2., 3. und 7. Anmerkung nach der Gebührenordnungs-
position 03220

Die Gebührenordnungsposition 03220 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7
zu den Bundesmantelverträgen) berechnungsfähig.
Diese Ausschlüsse finden in versorgungsbereichs-
übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit
angestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 03220 ist im Be-
handlungsfall nicht neben Leistungen gemäß § 6
(Abgrenzungen der fachärztlichen Versorgung) An-
lage 5 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)/Arzt-/
Ersatzkassenvertrag (EKV) berechnungsfähig. Die-
se Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 03220 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen 03221, 35111 bis 35113, 35120, 35130,
35131, 35140 bis 35142 und 35150 und nicht neben
den Gebührenordnungspositionen der Abschnitte
30.5, 30.7, 30.9 und 35.2 berechnungsfähig. Diese
Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

3. Änderung der 2., 3. und 7. Anmerkung nach der Gebührenordnungs-
position 03221

Die Gebührenordnungsposition 03221 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7
zu den Bundesmantelverträgen) berechnungsfähig.
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Diese Ausschlüsse finden in versorgungsbereichs-
übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit
angestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 03221 ist im Be-
handlungsfall nicht neben Leistungen gemäß § 6
(Abgrenzungen der fachärztlichen Versorgung) An-
lage 5 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) /Arzt-/
Ersatzkassenvertrag (EKV) berechnungsfähig. Die-
se Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 03221 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen 03220, 35111 bis 35113, 35120, 35130,
35131, 35140 bis 35142 und 35150 und nicht neben
den Gebührenordnungspositionen der Abschnitte
30.5, 30.7, 30.9 und 35.2 berechnungsfähig. Diese
Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

4. Änderung der 3., 4. und 8. Anmerkung nach der Gebührenordnungs-
position 04040

Die Gebührenordnungsposition 04040 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7
zu den Bundesmantelverträgen) berechnungsfähig.
Diese Ausschlüsse finden in versorgungsbereichs-
übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit
angestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 04040 ist im Be-
handlungsfall nicht neben Leistungen gemäß § 6
(Abgrenzungen der fachärztlichen Versorgung) An-
lage 5 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)/Arzt-/
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Ersatzkassenvertrag (EKV) berechnungsfähig. Die-
se Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 04040 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen 35111 bis 35113, 35120, 35130, 35131,
35140 bis 35142 und 35150 und nicht neben den
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 30.5,
30.7, 30.9 und 35.2 berechnungsfähig. Diese Aus-
schlüsse finden in versorgungsbereichsübergreifen-
den Berufsausübungsgemeinschaften, Medizini-
schen Versorgungszentren und Praxen mit ange-
stellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese Leis-
tungen von Vertragsärzten des fachärztlichen Ver-
sorgungsbereiches erbracht werden.

5. Änderung der 2., 3. und 6. Anmerkung nach der Gebührenordnungs-
position 04220

Die Gebührenordnungsposition 04220 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7
zu den Bundesmantelverträgen) berechnungsfähig.
Diese Ausschlüsse finden in versorgungsbereichs-
übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit
angestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 04220 ist im Be-
handlungsfall nicht neben Leistungen gemäß § 6
(Abgrenzungen der fachärztlichen Versorgung) An-
lage 5 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)/Arzt-/
Ersatzkassenvertrag (EKV) berechnungsfähig. Die-
se Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 04220 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen 04221, 35111 bis 35113, 35120, 35130,
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35131, 35140 bis 35142 und 35150 und nicht neben
den Gebührenordnungspositionen der Abschnitte
30.5, 30.7, 30.9 und 35.2 berechnungsfähig. Diese
Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

6. Änderung der 2., 3. und 6. Anmerkung nach der Gebührenordnungs-
position 04221

Die Gebührenordnungsposition 04221 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der „Onkologie-Vereinbarung“ (Anlage 7
zu den Bundesmantelverträgen) berechnungsfähig.
Diese Ausschlüsse finden in versorgungsbereichs-
übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit
angestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 04221 ist im Be-
handlungsfall nicht neben Leistungen gemäß § 6
(Abgrenzungen der fachärztlichen Versorgung) An-
lage 5 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)/Arzt-/
Ersatzkassenvertrag (EKV) berechnungsfähig. Die-
se Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.

Die Gebührenordnungsposition 04221 ist im Be-
handlungsfall nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen 04220, 35111 bis 35113, 35120, 35130,
35131, 35140 bis 35142 und 35150 und nicht neben
den Gebührenordnungspositionen der Abschnitte
30.5, 30.7, 30.9 und 35.2 berechnungsfähig. Diese
Ausschlüsse finden in versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medi-
zinischen Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten keine Anwendung, sofern diese
Leistungen von Vertragsärzten des fachärztlichen
Versorgungsbereiches erbracht werden.
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Protokollnotiz:

Der Bewertungsausschuss evaluiert zum 1. Oktober 2015 die Auswirkungen dieses

Beschlusses hinsichtlich der Leistungsmengenentwicklung direkt oder indirekt betroffe-

ner Gebührenordnungspositionen im hausärztlichen und fachärztlichen Versorgungs-

bereich bei versorgungsbereichsübergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften,

Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit angestellten Ärzten. Hierfür werden

insbesondere auch Leistungsverlagerungen zwischen den Versorgungsbereichen auf-

grund dieses Beschlusses analysiert. Der Bewertungsausschuss wird bis zum 31. De-

zember 2015 über den ggf. aus dieser Evaluation resultierenden Handlungsbedarf be-

raten und ob und wie Anpassungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes vorge-

nommen werden sollen.


